
Für die Umwelt

Sonstiges

Beim vorliegenden Förderprogramm handelt es sich um eine  
freiwillige Leistung der Stadt Wolfratshausen. Ein Rechtsanspruch 
auf Bewilligung von Zuwendungen besteht nicht. Die Zuwendungs- 
gewährung erfolgt im Rahmen haushaltsrechtlich zur Verfügung 
stehender Mittel. Bei Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen 
ist der Antragsteller verpflichtet, die Fördergelder umgehend 
zurückzuzahlen.

Das geplante Vorhaben kann nur einmal aus Mitteln der  
Stadt Wolfratshausen gefördert werden. Eine weitere Förderung  
derselben Maßnahme ist ausgeschlossen. 

Die Förderrichtlinien sind im Internet  
unter folgenden URL verfügbar:

www.wolfratshausen.de/bauenumwelt-verkehr/ 
energie-umweltschutz/nachhaltige-mobilitaet/

Kontakt bei der Stadt Wolfrtshausen:

Bauen & Umwelt, Amt 2   
Ansprechpartner Robert Maier, 
Marienplatz 1, 82515 Wolfratshausen  
Tel. 08171 / 214-390  
robert.maier@wolfratshausen.de

Förderziele

• Senkung der CO2 Emissionen
• Steigerung des Radverkehranteils, auch im  
 gewerblichem Bereich
• Luftreinhaltung durch Verringerung der Emissionen  
 von Schadgasen und Feinstaub im Stadtgebiet
• Lärmmilderung zum Wohle unserer Bürgerinnen  
 und Bürger  

 

Förderprogramm  
„Nachhaltige Mobilität“ 

Das wollen wir erreichen ...

www.wolfratshausen.de/bauenumwelt-verkehr/ 
energie-umweltschutz/nachhaltige-mobilitaet/

Irrtum und Änderungen vorbehalten, 1. Auflage 2020,  Keine Gewähr auf Vollständigkeit, 
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Fahrzeuge

  1. Pedelecs

Voraussetzung:

• Maximale Motorleistung 250 W, Tretunterstützung  
 bis 25 km/h, Anfahrhilfe bis 6 km/h ➞ zulassungsfrei
• Gewerbe und gemeinnützige Organisationen
• Kopie Kaufvertrag, Nachweis Ökostrom

  2. Lasten-Pedelec 

Voraussetzung:

• Max. 45 km/h (ggf. zulassungspflichtig),  
 min. 40 kg Zuladung
• Für Gewerbe und privat, gemeinnützige Organisationen,  
 Wohnungseigentümergemeinschaft
• Kopie Kaufvertrag, Nachweis Ökostrom

Beratung

• Potentialanalyse inklusive Wirtschaftlichkeit,  
 Fördermöglichkeiten, Ökobilanz
• Auswahl E-Fahrzeuge, Aufbau Ladeinfrastruktur,  
 Systemintegration in dezentrale Energieversorgungs- 
 strukturen
• Für Gewerbe und privat, gemeinnützige Organisationen,  
 Wohnungseigentümergemeinschaft
• Kopie Abschlussbericht, Kopie Rechnung

Die Beratungsleistung muss mindestens eine von den drei 
Themen beinhalten:

• Auswahl von Elektrofahrzeugen
• Aufbau von Ladeinfrastruktur
• Systemintegration von Elektromobilität in  
 dezentrale Energieversorgungsstrukturen

Voraussetzung für die Förderung ist die Beratung durch 
eine/n qualifizierte/n Beraterin/Berater für Elektromobilität

Förderung pro Fahrzeug: 50 % der 
Nettokosten, max. 1.000 EUR 

Förderung pro Fahrzeug: 50 % der 
Nettokosten, max. 1.500 EUR 

Ladeinfrastruktur

  1. Ladestation

Voraussetzung:

• Nicht öffentlich zugänglich auf Privatgrund (Stadtgebiet  
 von Wolfratshausen); ein oder mehrere Ladepunkte;  
 Kosten für Errichtung, Kauf / Leasing für 36 Monate
• Für Gewerbe, gemeinnützige Organisationen und 
 Wohnungseigentümergemeinschaft
• Kopie Kauf-/Leasingvertrag; Rechnung über  
 Installation, Nachweis Ökostrom

Förderung pro Ladestation: 20 % der 
Nettokosten, max. 2.000 EUR 

Förderung Beratung  
80% der Nettokosten, max. 2.000 EUR 

  3. Muskel betriebenes Lastenrad

Voraussetzung:

• Min. 40 kg Zuladung
• Für Gewerbe und privat, gemeinnützige Organisationen,  
 Wohnungseigentümergemeinschaft
• Kopie Kaufvertrag

  4. Lastenanhänger

Voraussetzung:

• Min. 40 kg Zuladung
• Für Gewerbe und privat, gemeinnützige Organisationen,  
 Wohnungseigentümergemeinschaft
• Kopie Kaufvertrag

Förderung pro Fahrzeug: 50 % der 
Nettokosten, max. 1.500 EUR 

Förderung pro Anhänger: 50 % der 
Nettokosten, max. 100 EUR 

  2. Hausnetzanschluss

Voraussetzung:

• Verstärkung von Hausnetzanschlüssen im  
 Neubau und Bestand (Stadtgebiet von Wolfratshausen)
• Für Gewerbe und privat, gemeinnützige Organisationen und  
 Wohnungseigentümergemeinschaft
• Kopie Rechnung, Nachweis Ökostrom

Förderung pro Ladepunkt 50 % der 
Nettokosten, max. 150 EUR 

Das fördern wir ...

Abwrackbonus

Voraussetzung:

• Außerbetriebsetzung eines in WOR zugelassenen PKW;  
 Mindesthaltedauer 1 Jahr, Mindstfahrzeugalter 10 Jahre
• Privat
• Fahrzeugschein mit Vermerk Außerbetriebsetzung  
 oder Verwertungsnachweis
• Nachweis ÖPNV-Ticket / Kopie Kaufvertrag

Förderung von 100 % der Kosten eines ÖPNV-Jahrestickets,  
max. 1.000 EUR oder Prämie von 500 EUR beim Kauf eines 

 Lastenrades / Lastenpedelecs


